
HOAI-Tabelle 

Roland R. Vogel 

Wertermittlung: HOAI-Gebühren auf dem Weg ins €-Land 

Noch ist die DM hierzulande das 

vertraute und allgemein akzeptierte 

Zahlungsmittel. Aber: Die Währung 

der Zukunft ist der Euro. Der € kommt, 

und zwar bald! Ab dem 01. Januar 

2002 ist er das gesetzliche Zahlungs 

mittel. Vorausschauende Sachverstän 

dige weisen heute schon seit geraumer 

Zeit den Wert der von ihnen beurteil 

ten Objekte neben dem (allseits 

erwarteten) DM-Betrag auch in € aus. 

Bereits heute schon ist es zulässig und 

zum Teil auch üblich, Rechnungen für 

(^ Sachverständigen-Leistungen in € zu 

erstellen. 

Der Entwurf zum 9. Euro-Einführungsgesetz 

führt die Honorartafel zu § 34 HOAI ins 

Euro-Land. Eine entsprechende Tabelle 

wurde nach Beteiligung der Betroffenen, für 

die sie erheblich ist, dem Bundeskabinett 

am 10. Januar 2001 als Entwurf vorgelegt. 

Zwischenzeitlich ist sie verabschiedet wor 

den. Die Vorabstimmung der seitens der 

Bundesrats Zustimmungspflichtigen Verord 

nung ist mit den Ländern abgeschlossen. 

Die Honorartabelle des Entwurfs ist abge 

druckt in CuG 2/2001, S. 92. Der Endgül 

tigkeit der HOAI-Tabelle in € steht nichts 

mehr im Weg. Am 01. Januar 2002 wird 

sie in Kraft treten. 

Was bringt sie? Neues war von der Umstel 

lung der bekannten HOAI-Zahlentafel in € 

nicht zu erwarten. Es handelt sich um die 

schlichte Umrechnung von DM in €. Die 

Wertstufen entsprechen den Stufen der 

DM-Tabelle. Angelehnt an die frühere An 

fangsgröße von DM 50.000,00 beginnt sie 

nun statt mit »runden« € 25.000,00 mit 

dem »krummen« Betrag von € 25.565,00. 

Auch endet sie mit einem »krummen« Be 

trag, mit 25.564.594,00 €. Das ist der Aus-

fluss der Diskussion, ob nun derartige Ta 

bellen im Verhältnis 1 : 2 umgestellt wer 

den sollen, wie zuweilen vorgeschlagen, 

oder aber, wie es nun beschlossen wurde, 

im exakten Verhältnis DM : €, also mit dem 

Faktor 1,95583. Einer Zeile mit der Größe 

€ 25.000,00 bedarf es nicht, die benann 

ten € 25.565,00 sind die geringste Abrech 

nungsstufe. 

Unverändert ist die Tabelle zu § 34 (1) HOAI 

sozusagen eine »handgestrickte« Aufstel 

lung, die nicht einer bestimmten Funkti 

Gleichung folgt. Sie gibt als sinnvoll an 

sehene Sprünge zwischen den einzelnen 

aufgeführten Wertstufen an. Diagramm 1 

zeigt beispielhaft den Verlauf des Honorar 

ansatzes (von-Wert) der Normalstufe der 

derzeitigen HOAI. 

Auf den ersten Blick ist ein unterschiedli-

>."■ 
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Wert 

Diagramm 1 

Diagramm 2 

eher Anstieg bei Werten bis 10 Mio DM und Werten darüber zu er 

kennen. Der (täuschende optische) Eindruck der stark ansteigenden 

Honorarhöhe bei höheren Werten kommt daher, dass die Skalierung 

der Einzeldaten in der HOAI-Tabelle nicht in gleichen Abständen er 

folgt, sondern entsprechend einer Einteilung, die für die Werte 10 

Mio DM wesentlich kleiner ist. In Wirklichkeit handelt es sich um eine 

degressive Kurve, die für höhere Wertgruppen eine geringere Steigung 

aufweist. Nachfolgend sind die Werte nach linearer Interpolation ein 

getragen (Diagramm 2), wobei die tatsächlichen Werte nicht einer 

möglichen Exponentialfunktion (schwarze Linie) folgen, sondern er 

kennbar »handgesetzt« sind (graue Linie). 

Exakt das selbe Bild ergibt sich bei Auswertung der neuen HOAI-Ta 

belle in €. Zwischenwerte lassen sich - wie auch bisher - nicht auf 

grund einer Formel angleichen, sondern nur durch Interpolation. So 

wurden entsprechend auch die hier vorgestellten Tabelle aufgebaut. 

Die erste, herkömmliche Tabelle beinhaltet neben den bekannten 

HOAI-Werten (von- und bis-Werte) in DM auch die entsprechenden 

Honoraransätze in €. 

Diese zweite hier vorgestellte Tabelle zeigt den Übergang vom DM-

Land ins €-Land. Werte, die ab Beginn des kommenden Jahres für 

dann anfallende Wertermittlungsstichtage ermittelt werden, müssen 

in € ausgewiesen werden. Grundlage hier ist nun die Wertangabe in 

€. Zusätzlich neben den €-Beträgen werden die Honoraransätze mit 

den entsprechenden DM-Beträgen ausgewiesen. Auch hier werden 

Zwischenwerte linear interpoliert. 

Die Mehrzahl der Sachverständigen schätzt ihre Leistung so ein, dass 

der »von-Wert« der Normalstufe nicht der Mindest-Maßstab für ihre 

Juli-August 2001 • Der Sachverständige | 21 3 



HOAI-Tabelle 

Leistung ist. Eine Leistung mittlerer Art, so 

das verständliche Argument, erfordert auch 

den Mittelsatz. So geht die Mehrzahl der 

Sachverständigen vom Mittelwert der Nor 

malstufe als untere Grenze der Vergütung 

ihrer Leistung aus. 

Daher wurde in beide Tabellen eine Spalte 

eingearbeitet, die die jeweiligen Mittelwerte 

ausweist - ermittelt durch lineare Interpo 

lation. 

Grundsätzliches berührt diese neue Tabelle 

also nicht. Das war auch nicht ihre Aufga 

be. Anlass geben könnte sie aber schon, 

dass sich die Sachverständigen zu immer 

wieder auftauchenden Zweifelsfragen aus 

sachverständiger Sicht zu positionieren. 

Welche Dinge wären als klärungsbedürftig 

anzusehen? Unterschiedlich beurteilt wird 

die Frage nach dem »Wert«, nach dem ab 

zurechnen ist. Die HOAI drückt sich hier so 

aus: 

§ 34 (2) Das Honorar richtet sich nach dem 

Wert der Grundstücke, Gebäude, anderen Bau 

werke oder Rechte, der nach dem Zweck der 

Ermittlung zum Zeitpunkt der Wertermittlung 

festgestellt wird. 

Häufig wird diese Aussage seitens der Auf 

traggeber, aber auch von Sachverständigen 

so ausgelegt, dass wie selbstverständlich 

davon ausgegangen wird, unter der Be 

zeichnung »Wert« sei der Verkehrswert zu 

verstehen, der sich nach allen Ermittlungen 

des Sachverständigen letztendlich ergibt. 

Das könnte in den Fällen plausibel sein, in 

denen ein Gutachten ohne Besonderheiten 

erstattet wird. Also ein Renditeobjekt ohne 

Reparaturrückstau, ein Sachwertobjekt im 

Neubau- oder gar Planungszustand etc. 

Fragen ergeben sich, was in den Fällen als 

p^brechnungsgrundlage zu wählen ist, in 

.enen der Verkehrswertausweis erst nach 

Abzug zu berücksichtigender Beeinträchti 

gungen zu bestimmen ist. Was ist, wenn z. 

B. ein Abzug von wertbeeinflussenden Be 

lastungen in Abt. II des Grundbuchs zu er 

mitteln ist, wenn eine Berücksichtigung von 

Kosten unterschiedlichen Umfangs zur Be 

seitigung von Bauschäden, etc.? 

Ein Beispiel mag das verdeutlichen. Der 

Autor hatte für einen zurückliegenden Zeit 

punkt den Wert eines großflächigen Indu 

strieareals zu bestimmen, Jahre, nachdem 

die seinerzeit, zum Stichtag vorhandene 

und noch genutzte Bebauung schon abge 

brochen war. Ihm stellte sich ein abgeräum 

tes, baureifes Grundstück dar, das mit er 

heblichen Kosten (Abbruch etc.) baureif 

gemacht worden war. Sein Auftrag war 

aber, den »alten« Zustand vor Abbruch und 

Neuorientierung zu bewerten, zu einem 

Zeitpunkt, als das Industrieunternehmen an 

diesem Standort noch ungebrochen pro 

duzierte. Es war also erforderlich, anhand 

zugänglicher Unterlagen den ehemaligen 

Zustand darzustellen, den Herstellungs-, 

davon abhängig der Zeitwert der baulichen 

Anlagen bzw. Ertragswerte zu bestimmen, 

danach unter Marktgesichtspunkten über 

Abbrucherfordernisse zu entscheiden, Ab 

bruchkosten zu beziffern, und schließlich 

alles in den Kontext einer marktangepas-

sten Verkehrswertaussage zu bringen. Im 

Ergebnis lag der Verkehrswert nicht höher 

als ein Erinnerungswert von DM 1,00 (der 

Wertermittlungsstichtag lag vor dem In 

krafttreten des BbodSchG, entsprechende 

Ländervorschriften lagen nicht vor, niedri 

ger konnte er nicht werden). 

Legte man den Buchstaben der HOAI so 

aus, dass der ausgewiesene Verkehrswert 

Maßstab der Honorarberechnung sein soll, 

hätte vom Auftraggeber gefordert werden 

können, dass eine solche Arbeit (von meh 

reren Mann-Monaten) auf den Verkehrs 

wert von DM 1,00 bezogen sein müsse. Bei 

Ansatz der Tabelle (abweichende Vereinba 

rungen mit Stundenansätzen etc. einmal 

hintangestellt) mit dem Mindesthonorar 

der HOAI wäre, auch bei Ansatz der Schwie 

rigkeitsstufe, ein Honorar von höchstens 

DM 850,00 abzurechnen gewesen. Das wä 

re billig, aber sicher nicht Recht gewesen. 

Welchen »Wert« hatte der Sachverständi 

ge als Grundlage für seine Beurteilung zu 

bestimmen? Er hatte in diesem Fall zunächst 

den Ertragswert, ggf. den Herstellungswert 

der Gebäude zu ermitteln. Danach hatte 

er die Abzüge zu bestimmen, die sinnvol 

ler Weise bei einer zutreffenden Marktbe 

urteilung angesetzt werden mussten. Nur 

logisch erscheint, dass der jeweilige, vom 

Sachverständigen erarbeitete Ausgangswert 

der Untersuchungen, nicht aber der gekürz 

te Endwert derjenige »Wert« ist, den die 

HOAI der Honorarermittlung zugrunde legt. 

Eine andere Art der Abrechnung wäre un 

billig. 

Ähnlich auch der Fall eines z. B. mit einem 

Nießbrauch belasteten Mehrfamilienhau 

ses. Der Vergleichs- bzw. Ertragswert ist zu 

ermitteln, dieser führt nach Anpassung an 

den Markt zum unbelasteten Verkehrswert. 

Anschließend ist durch zusätzliche sachver 

ständige Leistungen die Bestimmung des 

durch die Belastung geminderten Verkehrs 

werts begründet darzulegen. Soll nun die 

ses Gutachten mit dem so geminderten 

Verkehrswert niedriger vergütet werden als 

die Verkehrswertermittlung des unbelaste 

ten Grundstücks? Wer in einem derartigen 

Fall einer Grundstücksbelastung, der häu 

fig vorkommt, die Meinung vertritt, der 

Sachverständige solle nach dem Ausweis 

des durch Belastungen geminderten Ver 

kehrswerts honoriert werden, wird in Erklä 

rungsnot kommen. 

Typisch ist auch der Fall des durch einen 

vorhandenen Reparaturrückstau zum Teil 

erheblich beeinflussten Verkehrswerts. Wer 

meint, ein schadensfreies Bauwerk erbrin 

ge so den vollen Honoraranspruch, ein 

schadensbehaftetes aber einen zum Teil 

deutlich geringeren, muss sich überlegen, 

ob seine Meinung mit den Gesetzen der 

Logik in Einklang steht. 

Aus sachverständiger Sicht ist festzuhalten, 

dass der Verordnungsgeber nicht gemeint 

haben kann, dass Mehrleistungen ein Min 

derhonorar auslösen. Der Text »...Wert der 

Grundstücke, Gebäude, anderen B 

ke oder Rechte, der nach dem Zweck 

Ermittlung zum Zeitpunkt der Wertermitt 

lung festgestellt wird« kann sich nur auf die 

Erhebungsgrundlage beziehen, nicht auf 

ein durch zusätzliche sachverständige Tätig 

keit zu ermittelndes, geringeres Ergebnis. 

Diese Diskussion mit dem vorstehend dar 

gelegten Ergebnis ist in der Literatur bis 

lang nicht hinreichend geführt. Und dies 

zum Schaden der Sachverständigen. Es 

wäre an der Zeit, hier Klarheit zu schaffen. 

Auch steht die schlüssige Klärung der Fra 

ge offen, ob ein Nicht-Ingenieur und Nicht 

Architekt der Höchst- bzw. Mindestpreisvor 

schrift der HOAI unterworfen ist. Die herr 

schende und die Mindermeinung sind in 

der Literatur dargelegt. Unterschiedliche 

Auffassungen sind von beiden Seiten be 

gründet. Eine höchstrichterlich Entscl^^ 

düng dahingehend, ob ein Werterm^F 
lungs-Sachverständiger, der alles andere als 

zwingend ein Angehöriger der Ingenieur 

berufe sein muss, der HOAI-Regelung für 

diese spezielle Tätigkeit als Wertermittler 

unterworfen ist, liegt bislang nicht vor. Ent 

scheidungen beziehen sich regelmäßig auf 

typische Ingenieur- bzw. Architektenleistun 

gen. Welchen Anteil das Architekten- und 

Ingenieurwissen an Wertermittlungsgut 

achten hat, darüber hat sich die Auffassung 

in den letzten 20 Jahren deutlich in Rich 

tung Wirtschafts- und besonders rechtliche 

Kenntnisse gewandelt. Fördert das Einbin 

den der Wertermittlungstätigkeit in den 

Architekten- und Ingenieurberuf zeitgemä 

ße Anforderungen? 

Es ist an der Zeit, im Interesse der Sachver 

ständigen darauf zu dringen, derartiges zur 

Diskussion zu stellenj 

Roland R. Vogel 
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